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Berufliche Integration von Minder-

jahrigen — Auflagen und Sanktionen

PRAXISBEISPIEL Die wirtschaftliche Sozialhilfe hat zum Ziel, bei der sozialen und
beruflichen Integration unterstiitzend zu wirken. Es stellt sich daher die Frage,
ob auch Kinder und Jugendliche von Sozialhilfebeziehenden den Anforderungen

nachkommen missen.

Ein 16-jihriger Jugendlicher lebt mit drei
jiingeren Halbgeschwistern zusammen bei
seiner Mutter. Nach Abschluss der obligato-
rischen Schulzeit hat er das 10. Schuljahr
begonnen. Auf Nachfrage sagt die Mutter,
dass er das 10. Schuljahr vor eineinhalb
Monaten abgebrochen habe. Dies, weil er
erst etwas Zeit brauche, bevor er sich auf
seine berufliche Zukunft einlassen kénne.
Er sei zu Hause, helfe im Haushalt und be-
treue ab und zu die jiingeren Geschwister.
Fiir sie sei das so in Ordnung, sie wolle ihn
nicht dringen.

—> FRAGEN

1. Sind Auflagen fiir den Jugendlichen
und/oder die Mutter zulissig?

2. Kann der Jugendliche und/oder die
Mutter sanktioniert werden?

- GRUNDLAGEN

Die wirtschaftliche Sozialhilfe hat zum Ziel,
die Existenz von bediirftigen Personen zu
sichern, die persénliche und wirtschaftliche
Selbstindigkeit zu férdern und bei der sozi-
alen und beruflichen Integration zu unter-
stiitzen. Personen, die mit wirtschaftlicher
Sozialhilfe unterstiitzt werden, haben die
Pflicht, zur Minderung ihrer Bediirftigkeit
beizutragen (SKOS-RL A.2). Namentlich
indem sie ihren Beitrag zur beruflichen
und sozialen Integration leisten (SKOS-RL
A.4.1). Wirtschaftliche Sozialhilfe kann
zum Erreichen dieser Ziele mit Auflagen
oder Weisungen verbunden werden. Aufla-
gen miissen sich auf eine rechtliche Grund-

In dieser Rubrik werden exemplarische Fragen
beantwortet und publiziert, die der SKOS im
Rahmen ihrer Beratungsangebote gestellt werden.
Weitere Informationen unter skos.ch - Beratung
fur Institutionen.
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lage stiitzen und dem Zweck der Sozialhilfe
dienen. Der Grundsatz der Verhiltnismas-
sigkeit ist zu beachten (SKOS-RL F.1).
Kiirzungen der wirtschaftlichen Sozial-
hilfe sind bei ungeniigenden Integrations-
anstrengungen grundsitzlich méglich. Als
Sanktion gekiirzt werden kann nicht nur
der Grundbedarf, sondern alternativ oder
erginzend auch Zulagen (SIL, EFB) oder
fordernde situationsbedingte Leistungen.
Die Kiirzungen miissen sich auf eine gesetz-
liche Grundlage stiitzen und verhiltnismis-
sig sein. Die Auswirkungen einer Kiirzung
auf Kinder und Jugendliche sind zu beriick-
sichtigen (SKOS-RL F.2). Die Eltern sind
fiir die Erziehung zustindig und verschaf-
fen dem Kinde eine angemessene Ausbil-
dung. Dafiir haben sie in geeigneter Weise
mit der Schule und, wo es die Umstinde er-
fordern, mit der 6ffentlichen und gemein-
niitzigen Jugendhilfe zusammenzuarbeiten

(Art. 302 ZGB).

- ANTWORTEN

Im vorliegenden Falle geht es um die beruf-
liche Integration des noch minderjihrigen
Jugendlichen. Damit diese gut gelingt,
hingtvieles von der Motivation des Jugend-
lichen ab. Deshalb ist in einem ersten
Schritt immer ein einvernehmliches Vorge-
hen anzustreben, bspw. mit einer Zielver-
einbarung. Scheitert dieser Weg, ist eine an
den Jugendlichen adressierte sozialhilfe-
rechtliche Auflage trotz Minderjihrigkeit
nicht ausgeschlossen. Dies, weil ein 16-Jih-
riger die verfahrensrechtlichen Anforderun-
gen erfiillt, um Adressat einer Auflage sein
zu kénnen. Verhiltnismissig ist die Auflage
jedoch nur, wenn er deren Zweck erfasst
und versteht, welches Verhalten warum von
ihm verlangt wird, und ihm deren Erfiil-
lung zumutbar ist. In der Auflage verlangt
werden kann die Wahrnehmung von spezi-
alisierter Beratung und Begleitung, eine

Anmeldung beim RAV oder die Teilnahme
an Forderprogrammen.

Die Mutter ist in den Prozess einzubin-
den. Wo dies nicht einvernehmlich méglich
ist, ist zu priifen, ob eine an die Mutter ge-
richtete Auflage geeignet ist, die berufliche
Integration ihres Sohnes zu unterstiitzten.
Das deckt sich mit den sozialhilferechtli-
chen Zielsetzungen. Vor diesem Hinter-
grund ist es denkbar, die Mutter bspw. dazu
zu verpflichten, sich spezifisch beraten zu
lassen und Angebote der Jugendhilfe aufzu-
suchen. Im Weiteren erscheint es sinnvoll,
die Mutter anzuhalten, in regelmissigen
Abstinden und gestiitzt auf die Mitwir-
kungs- und Informationspflichten unaufge-
fordert iiber die Entwicklung des Sohnes zu
berichten.

Allfillige Kiirzungen der Unterstiit-
zungsleistungen fiir den Jugendlichen
oder die Mutter miissten so gestaltet wer-
den, dass sie primir diesen treffen und
nicht etwa die anderen Kinder in der Un-
terstiitzungseinheit. Fiir den Jugendlichen
bedeutet das, dass die verlangten Bemii-
hungen primér mit einer Integrationszu-
lage zu verbinden sind, die bei Nichterfiil-
len der Auflage gestrichen werden kann.
Wo dies nicht méglich oder zielfithrend ist,
kann auch eine Kiirzung des Grundbedarfs
gepriift werden. Auch eine Anrechnung
von konkret verfiigharen, aber ausgeschla-
genen Einnahmen ist zu priifen (SKOS-
RLF.3). =

Claudia Hanzi
Prasidentin SKOS-Kommission
Richtlinien und Praxis



	Berufliche Integration von Minderjährigen : Auflagen und Sanktionen

